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Sonderausgabe -Influenza-Impfstoffe für die Saison 2021/2022 

Auslieferung von Influenza-Impfstoffen hat begonnen 

Seit Ende August 2021 werden die Influenza-Impfstoffe der Saison 2021/2022 an die Apotheken ausgeliefert. 

Das Paul-Ehrlich-Institut hat bereits 10,2 Mio. Impfstoffdosen der aktuellen Saison freigegeben (Stand 22. 

August 2021, siehe hier).  

 

Sie können nun die im Frühjahr vorbestellten Impfstoffdosen wie gewohnt in „Ihrer“ Apotheke abrufen. Wol-

len Sie über Ihre Vorbestellung hinaus oder ohne eine Vorbestellung getätigt zu haben Influenza-Impfstoff 

für GKV-Versicherte beziehen, dann ist dies als Sprechstundenbedarfsbestellung vorzunehmen (siehe Re-

zeptausstellung). 

 

Wer darf geimpft werden? – Anspruch gemäß Schutzimpfungsrichtlinie 

Gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL), Anlage I haben Versicherte Anspruch auf Kostenübernahme für die 

Grippeschutzimpfung, wenn sie einer der Risikogruppen angehören. Hierzu zählen alle Personen über 60 

Jahre, sowie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer in der Anlage I genannten chronischen Grunder-

krankung. Weiterhin besteht der Anspruch für Schwangere (ohne Grundleiden) ab dem 2. Drittel der Schwan-

gerschaft, sowie für Bewohner:innen von Alten- und Pflegeheimen, medizinisches Personal, Personen in Ein-

richtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr und Kontaktpersonen von Menschen mit bestimmtem Ri-

siko.  

Hierfür sind verschiedene Influenza-Impfstoffe zur Verabreichung für Erwachsene und Kinder ab einem Alter 

von sechs Monaten zugelassen (siehe Tabelle). Erwachsene ab 60 Jahre haben laut Schutzimpfungs-Richtlinie 

(SI-RL) Anspruch auf eine Impfung mit dem inaktivierten quadrivalenten Hochdosis-Influenza-Impfstoff (E-

fluelda®) mit aktueller, von der WHO empfohlener Antigenkombination.  

 

Darüber hinaus wurde im Frühjahr 2021 in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) 

geregelt, dass im Rahmen der Verfügbarkeit der vorhandenen Impfstoffe Anspruch auf eine Schutzimpfung 

gegen Influenza mit einem inaktivierten, quadrivalenten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der Weltge-

sundheitsorganisation empfohlener Antigenkombination (konventioneller Influenza-Impfstoff) besteht. Die 

Verordnung besagt außerdem, dass eine ärztliche Verordnung des Influenza-Hochdosis-Impfstoffs als wirt-

schaftlich gilt. Die BMG-Verordnung tritt am 31.03.2022 außer Kraft. 

 

Somit können GKV-Versicherte ab dem vollendeten 60. Lebensjahr in der Saison 2021/2022 sowohl mit dem 

konventionellen Influenza-Impfstoff als auch mit dem Influenza-Hochdosis-Impfstoff geimpft werden.  

 
Wie in den Vorjahren werden die Influenza-Impfstoffe sowohl mit als auch ohne Kanüle in den Verkehr ge-
bracht. Die benötigten Einmalkanülen zählen zu den Kosten, die gemäß EBM (siehe hier) bereits in den Sym-
bolnummern zur Vergütung in den Impfvereinbarungen enthalten sind. Ein Bezug als Sprechstundenbedarf 
(SSB) ist somit nicht möglich.  

  

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/influenza-grippe/influenza-node.html;jsessionid=CD73E0C1982B943A0E7DEBB5DB0CDAFD.intranet211
https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/Aq8kSwn9YaO4JAa2lLc/content/Aq8kSwn9YaO4JAa2lLc/BAnz%20AT%2011.03.2021%20V2.pdf?inline
https://www.kbv.de/tools/ebm/html/7.1_162397677098747369242692.html
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/alles-fuer-den-praxisalltag/vertrage-und-recht/vertraege/impfen
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Übersicht Influenza-Impfstoffe Saison 2021/2022 

 

 

Ausstellung der Rezepte 

Verordnungen von Influenza-Impfstoffen für GKV-Versicherte erfolgen ausschließlich (auch im Einzelfall): 

 

 Auf einem Muster 16-Formular (rosa Rezept)  

 Ohne Namensnennung der Versicherten/des Versicherten  

 Kostenträger für alle gesetzlich Versicherten: AOK Nordost  

 Felder 8 (Impfstoff) und 9 (Sprechstundenbedarf) ankreuzen  

 Höchstmenge pro Rezept: 70 Impfdosen Influenza-Impfstoff – ggf. mehrere Rezeptformulare nutzen  

 Bitte vermerken: „Verordnung gültig bis 30.04.2022“ (dient der Apothekenabrechnung) 

 Die Bestellung erfolgt produktbezogen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 

Auf diesem Muster 16-Formular sind ausschließlich Impfstoffe zu verordnen. 

 

Für die Vorbestellung des Influenza-Impfstoffs im Frühjahr 2021 bzw. den aktuellen Bezug der Influenza-

Impfstoffe haben Sie sich an den benötigten Influenza-Impfstoffmengen der letzten Saison orientiert, sofern 

sich hinsichtlich Zusammensetzung Ihres Patient:innenklientels, der Fallzahlen und der Praxisgröße keine 

Veränderungen ergeben.  

In diesem Zusammenhang ist der § 106b (1a) SGB V zu beachten. Darin ist enthalten, dass für die Verordnun-

gen saisonaler Grippeimpfstoffe in der Impfsaison 2021/2022 eine Überschreitung der Menge von bis zu 

30 Prozent gegenüber den tatsächlich erbrachten Impfungen nicht als unwirtschaftlich gilt. 

 

Darüber hinaus werden Impfstoffe, die für GKV-Versicherte über den SSB bezogen wurden (Leistungsumfang 

wird in der SI-RL definiert), nicht im Rahmen der Durchschnittswerteprüfung geprüft. Der SSB wird vorab 

entsprechend bereinigt. Details zur Wirtschaftlichkeitsprüfung erhalten Sie hier. 
 
Impressum 
EINE INFORMATION DER ABTEILUNG VERORDNUNGSBERATUNG UND §106D DER KV BERLIN: Redaktion: Abteilung Verordnungsberatung und 
§106d Direktkontakt - nur für Ärzt:innen und Praxispersonal: verordnung@kvberlin.de Herausgeber: Vorstand der KV Berlin, Dr. Burkhard Ruppert 

(V.i.S.d.P.) Kontakt: Service-Center, Tel.: 030 / 31 003-999, Fax: 030 / 31 003-900, E-Mail: service-center@kvberlin.de. Sie erhalten den kostenlosen 
Newsletter aufgrund Ihrer freiwilligen Eintragung. Möchten Sie diese Informationen zukünftig nicht mehr erhalten, senden Sie uns bitte eine formlose 
E-Mail an die Service-Adresse kvbe@kvberlin.de. Über dieselbe E-Mail können Sie auch einfach Ihre Empfängeradresse ändern, ebenfalls formlos. 

Selbstverständlich werden alle Ihre Daten vertraulich behandelt, die Einzelheiten dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

Influenza-Impfstoff GKV-Belastungspreis pro Dosis 

(anhand der 10er Packung berechnet) 

Stand 01.09.2021 

Zugelassenes Anwendungsalter  

(gemäß aktueller Fachinformation ) 

Afluria® Tetra 2021/2022 10,88 € Erwachsene ab 18 Jahren 

Influvac® Tetra 2021/2022 12,32 € Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten 

Xanaflu® Tetra 2021/2022 12,70 € Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten 

Influsplit® Tetra 2021/2022 12,93 € Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten 

Vaxigrip® Tetra 2021/2022 12,93 € Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten 

Flucelvax® Tetra 2021/2022 13,18 € Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren 

Fluad® Tetra 2021/2022 19,21 € Erwachsene ab 65 Jahren 

Fluenz® Tetra 2021/2022 

Nasenspray 

25,00 € 

(nur als Einzeldosis verfügbar) 
Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren 

Efluelda® 2021/2022 40,55 € Erwachsene ab 60 Jahren 

Preisupdate 15.09.2021 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__106b.html
https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/alles-fuer-den-praxisalltag/verordnung/wirtschaftlichkeitspruefung
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https://www.kvberlin.de/andere-seiten/datenschutzerklaerung

